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Unterrichtsvertrag 
 
 
zwischen  Lehrkraft   Rainer Killian 
 
und          , gesetzliche/r Vertreter/in von 
 
Schüler/in         , Geburtsdatum       
 
Adresse              
 
Telefon      , E-Mail:          
 
1. Die Lehrkraft unterrichtet den Schüler/die Schülerin im Instrument   Violoncello  
 Der Unterricht wird als Einzelunterricht in einer wöchentlichen Unterrichtseinheit zu 

__  Minuten erteilt. 
 

2. Das Unterrichtshonorar ist als Jahreshonorar für die durchschnittliche Anzahl von 
Unterrichtseinheiten pro Jahr berechnet und in 12 gleichen Teilen in Höhe von        
€  _,- monatlich zu entrichten. Wird aufgrund von Verhinderung der Lehrkraft eine 
Zahl von 33 Unterrichtseinheiten pro Jahr nicht erreicht, vermindert sich das Honorar 
entsprechend.  

 

3. An gesetzlichen Feiertagen und in den Ferien für allgemeinbildende Schulen findet 
kein Unterricht statt. Dies ist bereits im Jahreshonorar berücksichtigt und hat keinen 
weiteren Einfluss auf das vereinbarte Honorar. 

 

4. Nimmt der Schüler aus Gründen, die nicht von der Lehrkraft zu verantworten sind, 
nicht am Unterricht teil, entsteht daraus kein Anspruch auf Nachleistung oder 
Rückvergütung der gleichwohl bereitgestellten und nicht ersetzbaren Unter-
richtseinheit. 

 

5. Die ersten ___ Unterrichtsstunden werden als Probezeit vereinbart. Während der 
Probezeit ist eine Kündigung des Unterrichtsvertrags von beiden Vertragspartnern 
durch einfache Mitteilung auf das Ende der nächsten Unterrichtsstunde möglich. 
Danach kann dieser Vertrag mit einer Frist von sechs Wochen jeweils zum 
Monatsende gekündigt werden. Im Kündigungsfall ist für jeden bereits abgelaufenen 
Monat eines Schuljahres zusätzlich 1/12 eines Monatsbeitrages als Ferienbeitrag zu 
bezahlen. Das Schuljahr dauert von 1. September bis 31. August. 

 

6. Eine Anpassung des Unterrichtshonorars wird ggf. mindestens acht Wochen vor 
Inkrafttreten schriftlich angekündigt. 

 

7. Kündigung, sowie Änderungen und Ergänzungen des vorliegenden Vertrags bedürfen 
der Schriftform. Die Unterrichts-Spielregeln und die Tarifordnung sind Bestandteil 
dieses Vertrags und wurden bei Vertragsschluss ausgehändigt. 

 

Vertragsbeginn ist  Monat _____________________ 
 
_____________________________________              ___________________________________________________ 
Ort, Datum                                              Unterschrift Lehrkraf 
 
 
_____________________________________              ___________________________________________________ 
Ort, Datum                                              Unterschrift Schüler  / gesetzlicher Vertreter 


